
Änderungsantrag Nr.
TE131 

Beantragt von
Benjamin Stöcker 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §12 (2) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt an den §12 des Abschnitts A an den Absatz 2 
folgende Wörter hinter "eingegangen ist" einzufügen: 

und der Antragsteller zum Zeitpunkt der Einreichung nach Satzung 
stimmberechtigt war

Begründung

Nach meiner bisherigen Rechtsauffassung beim durchfliegen von 
Kommentaren zu Gesetzen und anderen Satzungen fällt mir auf, das wir 
zwar die Stimmberechtigung aber nicht die Antragsberechtigung 
geregelt haben. Zur zeit kann meiner Meinung nach JEDER Anträge an 
den Bundesparteitag stellen. In der Praxis ist es so, dass zur zeit 
nicht mal ein Name bei der Einreichung verlangt wird. Das möchte ich 
ändern. Anträge sollen nur noch Piraten stellen können, die zum 
Zeitpunkt der Einreichung auch stimmberechtigt sind. 

Achtung Kollisionen
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